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49. Deutscher Verkehrsgerichtstag            26. bis 28. Januar 2011 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis I 
 
Drogendelikte im Verkehr 
 

 
 
 
I. Drogen im Straßenverkehr gefährden die Verkehrssicherheit. Fahrten unter Drogeneinwirkung 

muss deshalb weiterhin mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln entgegenge-
wirkt werden. 

II. Das Drogenverbot des § 24a StVG nimmt im Konzept der Bekämpfung von Drogenfahrten im 
Straßenverkehr hohen Rang ein. Der Arbeitskreis appelliert an die Rechtsprechung, die Vorschrift 
nicht durch eine zu enge Interpretation der Fahrlässigkeit teilweise leerlaufen zu lassen. Nach wis-
senschaftlichen Erkenntnissen ist der Wirkstoff oftmals erst nach längerer Zeit seit dem Konsum 
vollständig abgebaut. Bei Dauerkonsumenten von Cannabis kann die Zeitspanne bis zu sieben 
Tagen reichen.  

III. Die Zusammenarbeit von Polizei und Fahrerlaubnisbehörde muss so ausgestaltet sein, dass den 
Konsumenten harter Drogen nach einer Drogenfahrt unverzüglich die Fahrerlaubnis entzogen 
werden kann. 

IV. Die für die Verkehrssicherheit zuständigen Institutionen werden aufgefordert, die Aufklärungsarbeit 
zu den Gefahren der Drogenfahrt, namentlich der Wirkungsdauer der einzelnen Drogen, und den 
rechtlichen Konsequenzen zu intensivieren. Insbesondere sollte die Ausbildung in den Fahrschu-
len verstärkt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


